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Absender/in

Abweichung
Ausnahme
Befreiung

Antrag auf 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

§ 49 LBO genehmigungspflichtig § 50 LBO verfahrensfrei § 51 LBO anzeigepflichtig § 52 LBO vereinfacht

4. Beantragte Abweichung/Ausnahme/Befreiung 
Abweichung gemäß 
Ausnahme gemäß 
Befreiung gemäß

von bauordnungs-/
bauplanungsrechtlichen Vorschriften

1. Bauherr/in
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer  PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer  

3. Bauvorhaben

Das Vorhaben ist nach

§ 56 Abs. 1 LBO § 56 Abs. 2 LBO
§ 56 Abs. 3 LBO § 56 Abs. 4 LBO § 31 Abs. 1 BauGB
§ 56 Abs. 5 LBO § 31 Abs. 2 BauGB
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5. Begründung

6. Anlagen

Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 59 Abs. 4 Satz 2 LBO mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn dem Antrag 
entsprochen wurde. 

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift



Form-Solutions

Seite 1 von 2

Ve
rv

ie
lfä

ltig
un

g,
 N

ac
ha

hm
un

g 
un

d 
Ve

rö
ffe

nt
lic

hu
ng

 
un

d 
el

ek
tro

ni
sc

he
 S

pe
ich

er
un

g 
nu

r m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g!
Fo

rm
-S

ol
ut

io
ns

  
  

E-
M

ai
l: 

in
fo

@
fo

rm
-s

ol
ut

io
ns

.d
e 

Ar
tik

el
-N

r. 
BW

60
00

03
  

  
  

ww
w.

fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 
Absender/in

Abweichung
Ausnahme
Befreiung

Antrag auf 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

§ 49 LBO genehmigungspflichtig § 50 LBO verfahrensfrei § 51 LBO anzeigepflichtig § 52 LBO vereinfacht

4. Beantragte Abweichung/Ausnahme/Befreiung 
Abweichung gemäß 
Ausnahme gemäß 
Befreiung gemäß

von bauordnungs-/
bauplanungsrechtlichen Vorschriften

1. Bauherr/in
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer  PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer  

3. Bauvorhaben

Das Vorhaben ist nach

§ 56 Abs. 1 LBO § 56 Abs. 2 LBO
§ 56 Abs. 3 LBO § 56 Abs. 4 LBO § 31 Abs. 1 BauGB
§ 56 Abs. 5 LBO § 31 Abs. 2 BauGB

✖

✖

Blumenschein Viktoria u. Sebastian

Gutenbergstraße 57 70176 Stuttgart

Haiterbach Beihingen

Beihingen 78/7 Schilfweg 13/1

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport

✖

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Errichtung eines PKW-Stellplatzes außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
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5. Begründung

6. Anlagen

Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 59 Abs. 4 Satz 2 LBO mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn dem Antrag 
entsprochen wurde. 

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Signieren/Versenden

Stuttgart, 19.01.2026

Bei dem geplanten Stellplatz handelt es sich um eine untergeordnete, 
offene Anlage ohne bauliche Aufbauten. Er dient ausschließlich der Unterbringung 
eines Kraftfahrzeuges und weist keine geschlossene oder prägende bauliche Wirkung auf.

keine
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Befreiung

Antrag auf 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

§ 49 LBO genehmigungspflichtig § 50 LBO verfahrensfrei § 51 LBO anzeigepflichtig § 52 LBO vereinfacht

4. Beantragte Abweichung/Ausnahme/Befreiung 
Abweichung gemäß 
Ausnahme gemäß 
Befreiung gemäß

von bauordnungs-/
bauplanungsrechtlichen Vorschriften

1. Bauherr/in
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer  PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer  

3. Bauvorhaben

Das Vorhaben ist nach

§ 56 Abs. 1 LBO § 56 Abs. 2 LBO
§ 56 Abs. 3 LBO § 56 Abs. 4 LBO § 31 Abs. 1 BauGB
§ 56 Abs. 5 LBO § 31 Abs. 2 BauGB

✖

✖

Blumenschein Viktoria u. Sebastian

Gutenbergstraße 57 70176 Stuttgart

Haiterbach Beihingen

Beihingen 78/7 Schilfweg 13/1

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport

✖

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Überschreitung der GRZ
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5. Begründung

6. Anlagen

Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 59 Abs. 4 Satz 2 LBO mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn dem Antrag 
entsprochen wurde. 

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Signieren/Versenden

Stuttgart, 19.01.2026

Die beantragte Befreiung betrifft eine geringfügige Überschreitung der im Bebauungsplan 
festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ).
Die Überschreitung der zulässigen GRZ ist geringfügig und beschränkt sich auf 
untergeordnete Flächenanteile. 
Sie ergibt sich im Wesentlichen aus baulich notwendigen Nebenanlagen 
(z. B. Stellplätze, Zuwegungen, Terrassen), die für eine ordnungsgemäße 
Grundstücksnutzung erforderlich sind.
Die Grundzüge der Planung werden durch die beantragte Befreiung nicht berührt.

keine
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Ausnahme
Befreiung

Antrag auf 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

§ 49 LBO genehmigungspflichtig § 50 LBO verfahrensfrei § 51 LBO anzeigepflichtig § 52 LBO vereinfacht

4. Beantragte Abweichung/Ausnahme/Befreiung 
Abweichung gemäß 
Ausnahme gemäß 
Befreiung gemäß

von bauordnungs-/
bauplanungsrechtlichen Vorschriften

1. Bauherr/in
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer  PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer  

3. Bauvorhaben

Das Vorhaben ist nach

§ 56 Abs. 1 LBO § 56 Abs. 2 LBO
§ 56 Abs. 3 LBO § 56 Abs. 4 LBO § 31 Abs. 1 BauGB
§ 56 Abs. 5 LBO § 31 Abs. 2 BauGB

✖

✖

Blumenschein Viktoria u. Sebastian

Gutenbergstraße 57 70176 Stuttgart

Haiterbach Beihingen

Beihingen 78/7 Schilfweg 13/1

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport

✖

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Überschreitung der Baugrenzen mit der Terrasse, entlang der süd-östlichen Baugrenze
um ca. 1,80m
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5. Begründung

6. Anlagen

Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 59 Abs. 4 Satz 2 LBO mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn dem Antrag 
entsprochen wurde. 

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift

Eingaben löschen Drucken Speichern Senden Daten importieren

Signieren/Versenden

Bei der Terrasse handelt es sich um eine untergeordnete, nicht überdachte Nebenanlage,
die dem Aufenthalt im Freien dient und keine geschlossene bauliche Wirkung entfaltet. 
Sie ist dem Hauptgebäude funktional und gestalterisch eindeutig untergeordnet.
Die Terrasse fügt sich hinsichtlich Lage, Größe und Gestaltung harmonisch 
in die vorhandene Bebauung der Umgebung ein.
Öffentliche Belange, insbesondere Belange des Nachbarschutzes, werden nicht 
beeinträchtigt.

Stuttgart, 19.01.2026

keine
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